
Das buddhistische Prinzip der
Gewaltlosigkeit

Eine allgemeingültige buddhistische
Meinung zum Schwangerschaftsab-
bruch gibt es nicht. Jedoch ist es
unumstritten, daß Buddhisten die
l +Tötung  eines Menschen oder wer-
denden Menschen,  wie es im Vina-
ya, der Schriftensammlung zur Ethik,
heißt, als unheilsam betrachten. Das
eigentliche Fundament der Lehre des
Buddha bilden die Gewaltlosigkeit
und die Erkenntnis des Abhängigen
Entstehens. Der Religionsstifter
Buddha Säkyamuni  lehrte vor mehr
als 2500 Jahren in Indien ein Ver-
halten und ein Denken, das darauf
abzielt, andere nicht zu schädigen,
ihnen kein Leid zuzufügen. Als
Grundlage für ethisches Verhalten
lehrte er das Vermeiden der zehn
Unheilsamen Handlungen: Töten,
Stehlen, und sexuelle Verfehlungen;
Lügen, Zwietracht säen, verletzende

Rede und sinnlose Rede; Habgier,
Übelwollen und verkehrte Ansicht.
Die Lehre von der Gewaltlosigkeit ist
sicher nicht nur im Buddhismus, son-
dern auch in allen Religionen und für
die Menschen hilfreichen Philoso-
phien zu finden. Das Besondere an
der Lehre des Buddha ist, daß die
Erkenntnis des Abhängigen Entste-
hens eine ganz wesentliche Begrün-
dung für gewaltloses Verhalten dar-
stellt. Denn Buddha wies darauf hin,
daß die Ausübung von Gewalt nicht
nur im Moment der Handlung das
andere Wesen schädigt, sondern auf

lange Sicht auch einem selbst scha-
det. Weil die Gesetzmäßigkeit des
Abhängigen Entstehens auch auf
innerem geistigen Gebiet wirksam ist,
hat ein solches Verhalten negative
Auswirkungen auf die eigene Person:
Es hinterläßt Wirkungskräfte, negative
karmische  Anlagen im Handelnden
selbst, die später zu Leiden für ihn
führen.

Bei der Lehre der Gewaltlosigkeit
ging es Buddha nicht darum, die
Menschen in Angst und Schrecken
vor den Wirkungen ihrer eigenen
Handlungen zu versetzen oder ihnen
womöglich mit Strafe zu drohen. Viel-
mehr hat er mit dem Hinweis auf das
Naturgesetz des Abhängigen Entste-
hens aufgezeigt, welche Resultate
das eigene Handeln mit Körper,
Sprache und Geist seines Erachtens
hervorbringt, und die Menschen er-
muntert, diese Worte nicht zu glau-
ben, weil er sie gesagt hat, sondern
sie selbst auf ihren Wahrheitsgehalt
zu prüfen. Somit wird der Mensch in
die Eigenverantwortung für die Erfah-
rung von Freude und Schmerz ge-
stellt, wobei diese nicht nur von ei-
nem selbst, sondern auch von vielen
anderen äußeren und inneren Bedin-
gungen abhängig ist. Da die eigene
Geisteshaftung bei jeder Handlung
eine wesentliche Rolle spielt, ist es
schwer, von außen zu beurteilen, ob
jemand schlecht oder gut gehandelt
hat. Deswegen bemüht sich der prak-
tizierende Buddhist, das Verhalten
anderer nicht vorschnell zu beurtei-
len. Trotzdem gibt es ethische Richt-
linien, die zu befolgen jedem geraten

wird. Die Entscheidung liegt letztlich
jedoch bei einem selbst. Die Lehren
Buddhas sind mehr als Ratschläge
und weniger als unumstößliche Ge-
setze anzusehen.

Der Beginn menschlichen
Lebens und der Gebrauch
von Verhütungsmitteln

So wird allgemein davon ausgegan-
gen, daß es sehr unheilsam ist, wer-
dendes Leben abzutreiben, aber es
kommt letztlich auf die einzelne Si-
tuation an. Ausnahmen sind denkbar.
Buddhisten gehen davon aus, daß es
ein allersubtilstes  Bewußtseinskon-
tinuum gibt, das sich von einem Le-
ben zum anderen fortsetzt. Zwischen
Tod und Geburt gibt es einen Zwi-
schenzustand. In vielen Lehrreden
des Buddha findet man Erwähnungen
des Zwischenzustandes. Insbe-
sondere in dem &3a, das dem
Ehrwürdigen Nanda den Eintritt in
den Mutterleib lehrt*, spricht er da-
von, daß drei Bedingungen notwen-
dig sind, damit ein Bewußtsein sich
mit einem neuen Körper verbindet, in
der Gebärmutter ein neues Leben
entsteht und das Wesen damit eine
neue Existenz beginnt. Eine Bedin-
gung ist, daß sich Vater und Mutter
aufgrund sexueller Begierde im Ge-
schlechtsverkehr vereinigen. Eine
weitere Bedingung besteht darin, daß
der Same des Mannes und das Ei
der Frau fruchtbar sind, die Gebär-
mutter der Frau aufnahmebereit und
somit das Potential vorhanden ist, die
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körperliche Grundlage für ein neues
Leben hervorzubringen. Als driite
Bedingung nennt Buddha, daß ein
Wesen im Zwischenzustand in die
Nähe gekommen ist. Im Moment der
Befruchtung tritt dann das BewuM-
sein in die Körperliche Substanz ein.
Die Verwendung von Verhütungs-
mitteln, wie der Pille und von Kondo-
men, die eine Befruchtung verhin-
dern, steht daher nicht im Wider-
spruch zur buddhistischen Lehre. Die
Benutzung der Spirale dagegen
kommt höchstwahrscheinlich nicht in
Frage. Genaugenommen wird nach
buddhistischer Terminologie bereits
der Moment der Befruchtung als Ge-
burt bezeichnet. Wenn durch den
Gebrauch der Spirale die Einnistung
des befruchteten Eis in die Gebär-
mutter verhindert wird, kommt dies
einer Abtreibung gleich.

Das Recht auf leben von
Mutter und Kind

Das Wesen im Zwischenzustand
erlangt mit der Befruchtung ein
menschliches Leben und somit auch
das Recht auf Leben. Auch wenn
Sinne wie der Hör-, Seh-, Ge-
schmacks- und Geruchssinn sich erst
in den darauffolgenden Wochen ent-
wickeln, sind der Tastsinn und das
Körperbewußtsein sowie das geistige
Bewußtsein u n d  d a m i t  d i e
Empfindung von Glück und Leid be-
reits vorhanden. Eine praktizierende
Buddhistin wird daher lieber selbst
Schwierigkeiten, Unbequemlichkeiten
und Konflikte auf sich nehmen, als
den Fötus abzutreiben. Dabei ist
wichtig zu verstehen, daß das eigene
Leid durchaus als Chance betrachtet
wird, den eigenen Geist einer beson-
ders intensiven Schulung zu unter-
ziehen. Buddhisten sehen den ein-
fachsten Weg nicht unbedingt als den
wirksamsten  Weg an, was nicht
heißt, daß man sich bemüht, mög-
lichst oft in schwierige Situationen zu
geraten.

Da nicht nur das Nehmen des Le-
bens anderer als unheilsam gilt, son-
dern auch das Nehmen des eigenen
Lebens, muß jede Frau, wenn ihr
eigenes Leben durch eine Schwan-
gerschaft vom Tode bedroht ist,
selbst entscheiden, ob sie einer
Abtreibung zustimmt oder nicht. Als
Buddhist ist man sich bewußt, daß
als Mensch eine absolute Vermei-
dung aller unheilsamen Taten nicht

möglich ist. Man ist jedoch bemüht,
den Schaden für sich selbst und an-
dere so gering wie möglich zu halten.

Die Frage der Abtreibung

Eine Abtreibung aus wirtschaftlichen
Uberlegungen  heraus erscheint mir
für eine Buddhistin undenkbar, da
das Recht auf Leben immer über
wirtschaftlichen Interessen steht.
Auch sollte man nicht vergessen, daß
alle Dinge wandelbar sind und sich
somit auch wirtschaftliche Ver-
hältnisse zum Besseren wenden
können. Vom Augenblick der Be-
fruchtung an wird das werdende
menschliche Leben als etwas Eigen-
ständiges betrachtet, das natürlich
zunächst vollständig von der Güte
der Mutter abhängig ist, worauf man
aber keinen Besitzanspruch hat. Ein
Kind aufgrund eigener schwieriger
Lebensumstände in die Obhut einer
Pflegemutter bzw. von Adoptiveltern
zu geben, würde in einer buddhis-
tisch geprägten Gesellschaft keine
Verurteilung erfahren. In der west-
lichen Welt fehlt es hier teilweise
noch sehr stark an der entsprechen-
den gesellschaftlichen Toleranz.

Eine Abtreibung aus eugenischen
Gründen ist genauso zu betrachten
wie eine normale Abtreibung, da ein
behinderter Mensch wie ein nicht-
behinderter nach buddhistischen
Maßstäben im Besitz einer l Kostba-
ren Menschengebutte ist. Auch ge-
hen Buddhisten davon aus, daß man
nicht weiß, in welcher Form ein ab-
getriebener Fötus nach seinem Tod
wiedergeboren wird. Es gibt keine
Gewißheit auf eine bessere Geburt.

Natürlich kann man keine Frau
zwingen, ähnlich  einer Brutmaschine,
ein Kind gegen ihren Willen auszutra-
gen, aber eine gläubige Buddhistin
würde eine Schwangerschaft immer
als eine auch durch eigenes Handeln
in früheren Leben verursachte Situa-
tion beurteilen, selbst, wenn es sich
um eine Vergewaltigung handelt, und
versuchen, das Beste aus der Situa-
tion zu machen.

Gesellschaftliche
Verantwortung

Ob sich nun in einer pluralistischen
Gesellschaft eine Gesetzgebung
findet, die den unterschiedlichen phi-
losophischen Ansichten vollständig

gerecht wird, ist schwer zu sagen.
Eine hundertprozentig gerechte Lö-
sung wird es wohl kaum geben. Wir
stehen zwischen dem schweren Kon-
flikt von Lebensschutz und Selbst-
bestimmung. Jedoch hätten sich die
Religionen nicht über Jahrhunderte
fortgesetzt, wenn nicht viele der von
ihnen gelehrten Inhalte mit der
Wirklichkeit übereinstimmen würden.
Solange daher naturwissenschaftlich
nicht eindeutig erwiesen ist, daß das
menschliche Leben nicht mit der
Befruchtung beginnt, sollte jede
Entscheidung im Zweifelsfalle zu-
gunsten des werdenden Lebens
getloffen werden. Nach buddhistisch-
er Uberzeugung  ist es nicht nur sinn-
voll, unheilsame Handlungen zu ver-
meiden, sondern auch wichtig, mög-
lichst viele heilsame Handlungen
durchzuführen. So vermeidet man
nicht nur das Töten, sondern man
bemüht sich auch, Leben zu schüt-
zen, nicht nur das Leben von Men-
schen, sondern auch das Leben von
Tieren und kleinsten Insekten, die
ebenfalls ein Bewußtsein haben und
somit wie wir Glück und Leid erleben.
Wenn die Entscheidung letztlich auch
allein bei der Mutter liegt, würde ich
die Verantwortung nicht nur bei ihr
suchen. Wie eine Mutter sich ent-
scheidet, ist sehr stark von dem
Verhalten eines jeden einzelnen in
ihrer Umgebung abhängig, von der
Unterstützung, die sie durch den
Vater des Kindes erfährt, von dem
Recht ihres Arztes bzw. ihrer Ärztin
und natürlich auch von der Einstel-
lung der -Gesellschaft gegenüber
Kindern insgesamt. Die beste Mög-
lichkeit die Zahl der Abtreibungen so
gering wie möglich zu halten, ist
meines Erachtens, eine kinderfreund-
lichere, menschlichere Gesellschaft
zu schaffen. Die Gesellschaft ist ver-
änderbar durch die Veränderung der
Haltung ihrer einzelnen Mitglieder,
wozu jeder von uns durch eigenes
Verhalten beitragen kann.
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